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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Fam Trip-Formate 

 
 
§ 1  Wann gelten diese AGB? 
 
(1) Allgemein: 

 
Wir, die Fa. ILLERHAUS Marketing, Inhaberin Susanne Illerhaus, Enzianstr. 4a, 
82319 Starnberg (im Folgenden „wir“ genannt), erbringen unsere Leistungen 
ausschließlich auf Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 
(2) Geltung auch für künftige Aufträge: 

 
Diese AGB gelten auch für Ihre künftigen Aufträge an uns, soweit wir dort nichts 
anderes vereinbaren. 

 
(3) Ihre AGB: 

 
Ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten nur, soweit wir ihnen ausdrücklich 
schriftlich zugestimmt haben.  
 

(4) Änderung unserer AGB in der Zukunft: 
 
Wir sind berechtigt, diese AGB auch nach Vertragsschluss für das laufende 
Vertragsverhältnis nach Maßgabe dieser Bestimmung zu ändern. Die jeweilige 
Änderung werden wir Ihnen schriftlich bekannt geben und Sie darauf hinweisen, dass 
die jeweilige Änderung Gegenstand des zwischen uns bestehenden Vertrages wird, 
wenn Sie dieser Änderung nicht innerhalb einer Frist von sechs Wochen ab 
Bekanntgabe der Änderung schriftlich oder mündlich widersprechen. Wenn Sie nicht 
binnen dieser 6 Wochen widersprechen, gilt Ihr Schweigen als Zustimmung zu der 
Änderung.  

 
Dieses Vorgehen gilt nicht, wenn wir innerhalb eines Rahmenvertrages, der unter 
Geltung dieser AGB steht, wiederholt Einzelaufträge erhalten und bei einem neuen 
Einzelauftrag ausdrücklich auf die Änderungen der AGB und ihren Einbezug ab diesem 
Einzelauftrag hinweisen. Kommt mit Ihrem Einverständnis der Vertrag bzgl. dieses 
neuen Einzelauftrags zustande, dann gelten die geänderten AGB, ohne dass eine 
Widerspruchsfrist zu laufen beginnt. 

 
 
§ 2  Wie und wann kommt ein Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande? 

 
(1) Wer gibt das Angebot ab, wer erklärt die Annahme? 

 
Ein „Angebot“ von uns gilt nur dann als formal juristisch verbindliches Angebot für den 
Vertragsschluss, wenn wir es auch ausdrücklich als verbindliches Angebot bezeichnen.  
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Ansonsten ist Ihre Erklärung, unser „Angebot“, unseren Kostenvoranschlag o.Ä. 
annehmen zu wollen, formal das juristisch verbindliche Angebot für den 
Vertragsschluss. 

 
Bis wann muss das Angebot angenommen werden? 
 
 
Wir geben das Angebot ab, an das wir 28 Tage gebunden sind. Sie können also dieses 
Angebot innerhalb von 28 Tagen annehmen. Dann kommt der Vertrag zustande. 
 

(2) Verbindlichkeit von Erklärungen unserer Mitarbeiter/Dienstleister: 
 
Unsere Angestellten sind nicht berechtigt, mündliche Nebenabreden zu treffen oder 
schriftliche Zusicherungen zu geben, die über den eigentlichen Vertrag hinausgehen, 
soweit wir diese Person nicht zuvor ausdrücklich als berechtigt benannt haben. 

 
 
§ 3 Vertragsgegenstand 
 
(1) Allgemeines: 

 
a. Wir sind nicht Veranstalter, solange nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart 

ist. 
 
b. Der Auftragsgegenstand ergibt sich aus dem individuellen Angebot bzw. der 

Leistungsbeschreibung. 
 
c. Dem Auftragsgegenstand liegen der Stand der Gesetzgebung und Stand der 

Technik zum Zeitpunkt der Erstellung des Angebots zugrunde.  
 

(2) Ersetzung von Leistungen: 
 
Wir können die vereinbarten Leistungen durch andere, ebenso geeignete ersetzen, 
wenn die Ersetzung für Sie zumutbar ist und der Vertragszweck dadurch nicht 
gefährdet oder beeinträchtigt wird. 

 
(3) Einsatz von Nach- und Subunternehmern: 

 
Wir sind berechtigt, zur Erfüllung unserer Leistungsverpflichtungen 
Unterauftragnehmer (bzw. Sub-, Nachunternehmer) einzusetzen. 

 
(4) Abhängigkeit von Dritten und von den Umständen: 

 
Bei der Veranstaltungsplanung lässt sich naturgemäß nicht vermeiden, viele wichtige 
Eckpunkte nicht von vornherein unveränderlich vereinbaren zu können (z.B. 
Teilnehmerzahlen, Programm usw.): Oftmals ist ein „Baustein“ von anderen 
„Bausteinen“ abhängig, ebenso muss der Auftraggeber zustimmen oder die 
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Beauftragung von Dienstleistern ist von der Zustimmung bzw. des Freigabe des 
Auftraggebers abhängig.  
 
Daher wird vereinbart, dass wir für die Verfügbarkeit von Leistungen Dritter zum 
Veranstaltungszeitpunkt nur verantwortlich sind, wenn diese von uns ausdrücklich 
zugesichert wird oder soweit wir im Rahmen unseres Angebots bzw. im Einzelfall nicht 
auf etwaige Fristen für die Freigabe durch Sie hinweisen. 

 
Insoweit übernehmen wir keine Verantwortung aus (Folge-)Schäden, die auf eine 
verspätete oder verzögerte Freigabe von Einzelleistungen durch Sie beruhen. 

 
(5) Verzögerungen durch Sie: 
 

Verzögerungen, die sich aufgrund von Ihnen nicht fristgerecht bzw. im Übrigen nicht 
unverzüglich erbrachten Mitwirkungshandlungen ergeben, haben wir nicht zu 
vertreten.  
 
Durch die vorgenannten Verzögerungen eingetretene Schlechtleistungen haben wir 
ebenfalls nicht zu vertreten, so dass insoweit Ihre Gewährleistungsansprüche 
ausgeschlossen sind, wenn wir Sie auf die Rechtsfolge mit angemessener Frist 
hingewiesen haben. Sollte die Frist sich im Nachhinein als unangemessen kurz 
herausstellen, tritt an ihre Stelle eine angemessene Frist. 

 
(6) Informationspflicht: 

 
Sie müssen uns alle Informationen, die für die Vertragsdurchführung wichtig sind oder 
wichtig sein können, rechtzeitig mitteilen. 

 
 

§ 4  Preise und Zahlungsbedingungen  
 
(2) Brutto oder Nettopreisangaben: 

 
Alle angegebenen Preise sind Nettopreise, sie sind also zu verstehen zuzüglich 
gesetzlich geschuldeter Umsatzsteuer. 
Sollte sich der gesetzliche Mehrwertsteuersatz nach Vertragsschluss ändern, ist der 
Auftragnehmer berechtigt, die Preise entsprechend anzupassen. 
 

(3) Währung und Währungsschwankungen: 
 

a. Alle Abrechnungen erfolgen in Euro.  
 
b. Bei Zahlung mit ausländischen Währungen bzw. Zahlungsmitteln gehen 

Kursdifferenzen und Bankspesen zu Ihren Lasten. 
 
c. Für Veranstaltungen und Reisen außerhalb des Euro-Währungsgebietes besteht 

die Wahrscheinlichkeit von Währungsschwankungen. Insofern kann die 
Gesamtsumme des Projektes in Euro von dem zum Zeitpunkt des 
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Zahlungsauftrages an einen Leistungsträger oder Nachunternehmer außerhalb 
des Euro-Währungsraumes geltenden Wechselkurs abhängen und sich verändern. 
Es werden die durch die Europäische Zentralbank jeweils tagesaktuell zum 
Abrechnungszeitpunkt veröffentlichten Wechselkurse zugrunde gelegt. 

 
(4) Unsere Kosten und Vergütung sind Schätzwerte: 

 
Sämtliche in einem von uns erstellten Voranschlag bzw. Angebot aufgeführten 
Vergütungen und Kosten beruhen auf dem im Zeitpunkt der Erstellung bekannten 
Planungsstand und sind Schätzwerte, soweit wir sie nicht ausdrücklich als Pauschal- 
oder Festpreise bezeichnet haben. Notwendige, und von uns nicht zu vertretende 
Änderungen bleiben daher vorbehalten.  
 
Dies gilt auch für die Einsatzzeiten der Beschäftigten und Mitwirkenden sowie für die 
Einsatzdauer, Menge und Art des Equipments. 
 

(5) Nicht enthaltene Kostenbestandteile = ggf. zusätzliche Kosten: 
 
Soweit nicht anders vereinbart, sind in unserer Vergütung und Kosten folgende 
Positionen nicht enthalten: 
 
a. Fahrtkosten von/zu Ihnen und/oder von/zum Veranstaltungsort (1. Klasse Bahn, 2. 

Klasse Flug, Mietwagen mittlerer Güte; maßgeblich ist im Zweifel die 
Entfernungsangabe von Google Maps), 

b. notwendige Übernachtungen (in einem durchschnittlichen 4-Sterne-Hotel mit 
Einzelzimmerbelegung), 

c. Catering/Verpflegung mittlerer Art und Güte (eine warme Mahlzeit pro Tag und 
Nacht), wenn die Leistungserbringung außerhalb unseres Geschäftssitzes erfolgt, 

d. wenn unsere Beschäftigte vertragsbedingt ihren Heimweg nach Betriebsschluss 
öffentlicher Verkehrsmittel antreten müssen, die Erstattung dadurch entstehender 
Mehrkosten (z.B. Taxi) gegen Nachweis, 

e. Kosten für Telekommunikation ins/vom Ausland, 
f. Kosten für örtliche bzw. ortsabhängige Genehmigungen, 
g. Kosten für Fahr-, Durchfahrts- und Parkgenehmigungen. 
h. Kosten für Verwertungsgesellschaften und Lizenzen, 
i. landesspezifische Abgaben und Steuern. 

 
Sie müssen für diese Kosten selbst aufkommen bzw. diese zusätzlich bezahlen, soweit 
nicht anders vereinbart. 

 
(6) Zusätzliche Leistungen: 

 
Haben wir die nachträgliche Notwendigkeit zusätzlicher Leistungen nicht zu vertreten, 
sind die zusätzlichen Leistungen, soweit wir sie zumutbar leisten können, durch Sie zu 
vergüten. 

 
(7) Nachträgliche Preisänderungen: 
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Wir können die vereinbarte Vergütung und/oder Kosten nachträglich einseitig erhöhen, 
wenn sich Materialherstellungskosten, Materialkosten, Beschaffungskosten, 
Produktionskosten, Lohn- und Lohnnebenkosten, Sozialabgaben und/oder 
Energiekosten, Kosten durch Umweltauflagen, Kosten durch Währungsregularien, 
Kosten durch Zolländerungen, Frachtsätze oder öffentliche Abgaben (Faktoren) 
erhöhen, und wenn diese Kosten unsere vertraglich vereinbarten Leistungen mittelbar 
oder unmittelbar beeinflussen und wenn zwischen Vertragsschluss und Leistung mehr 
als 4 Monate liegen. 
 
Eine Erhöhung ist ausgeschlossen, soweit die Kostensteigerung bei einem oder 
mehreren Faktoren durch eine Kostensenkung bei anderen Faktoren ausgeglichen 
wird. 
 
Reduzieren sich die Kosten der Faktoren, ohne dass die Kostensenkung durch eine 
Steigerung der Kosten anderer Faktoren ausgeglichen wird, ist die Kostenreduzierung 
durch entsprechende Preissenkung an Sie weiterzugeben. 
 
Liegt der neue Gesamtpreis auf Grund der Preiserhöhung bei 20% oder mehr über 
dem ursprünglich vereinbarten Preis, so können Sie von den Leistungsteilen 
zurücktreten, die diese Preiserhöhung beinhalten, bei Unteilbarkeit der Leistungen vom 
gesamten Vertrag. Ein Rücktritt ist zeitlich aber nur unverzüglich nach unserer 
Mitteilung an Sie über die Preiserhöhung möglich. Wir sind bei über 20%-igen 
Preiserhöhungen berechtigt, unsere Preiserhöhung unter die auflösende Bedingung zu 
stellen, dass Sie nicht zurücktreten und im Falle einer Rücktrittserklärung die 
Preiserhöhung wieder zurückzunehmen, so dass der Vertrag zu den ursprünglichen 
Bedingungen fortzusetzen ist. 
 

(8) Vorauszahlungen: 
Soweit nicht anders vereinbart, sind 50 % der vereinbarten Gesamtsumme sofort nach 
Vertragsabschluss zu zahlen.  
 
Die zweite Rate in Höhe von 40 % der Gesamtsumme ist 2 Wochen vor dem 
Veranstaltungs-/Reisedatum zu zahlen, bei einem geringeren Vorlauf ebenfalls sofort 
nach Vertragsschluss.  
 
Diese Vorauszahlungen sind wesentlicher Vertragsbestandteil.  
 

(9) Teilleistungen: 
 
Bei Teilleistungen steht uns das Recht auf Verlangen entsprechender Teilzahlungen 
zu. 
 

(10) Rechnungsstellung: 
 
Die Rechnung zu einem Projekt wird von uns erstellt, sobald uns alle Rechnungen der 
beauftragten Leistungsträger bzw. Nachunternehmen vorliegen. 
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Rechnungen sind sofort fällig. Ist der Zugang oder die Ordnungsgemäßheit der 
Rechnung streitig, können wir die unverzügliche Zahlung des Netto-Betrages 
verlangen, der sich, ggf. mit verschiedenen Terminen für Vorschusszahlungen, aus 
unserer Vereinbarung (Vertragsschluss) ergibt. 
 

(11) Verzug, Mahnung: 
 
Verzugszinsen werden in Höhe von 5 % pro Jahr berechnet. Die Geltendmachung 
eines höheren Verzugsschadens bleibt vorbehalten. 

 
Für jede Mahnung können wir Mahnkosten in Höhe von 5,00 Euro netto berechnen, 
soweit Sie keinen geringeren Schaden nachweisen, wahlweise den tatsächlich 
entstandenen Schaden. 

 
(12) Risiken der Durchführung der Veranstaltung bzw. des Projekts: 

 
Sie sind auch dann zur Zahlung der vereinbarten Vergütung und Kosten verpflichtet, 
wenn die Veranstaltung oder der Auftragsgegenstand aus Gründen, die wir nicht zu 
vertreten haben und die nicht auf Höherer Gewalt beruhen, abgesagt oder 
abgebrochen oder zeitlich verkürzt wird.  
 
Dies gilt auch, wenn dies aufgrund des Fehlens einer Genehmigung, schlechten 
Wetters, Absage eines Künstlers, mangelndem Besucherinteresse oder Ähnlichem 
erfolgt, sofern wir diese Gründe nicht zu vertreten haben.  
 
Es wird widerleglich vermutet, dass terroristische Bedrohungslagen, die Androhung 
von terroristischen Anschlägen, Bombendrohungen oder das Auffinden von 
„gefährlichen Gegenständen“ Ihrer Risikosphäre zugeordnet werden. 
 
Dies gilt auch für Sicherheitserwägungen, die nicht auf einer schuldhaften 
mangelhaften Leistung durch uns hervorgerufen werden. 
 
Dies gilt ebenso für einen von uns nicht zu vertretenen Untergang des 
Vertragsgegenstandes nach Gefahrübergang auf Sie, wenn wir die Überlassung von 
Gegenständen schulden. 

 
 

§ 5  Einsatz von Ihren Materialien, Rechten und Ihre Vorgaben  
 

Soweit Sie uns Schutzrechte (Logo, Foto, Texte usw.) überlassen, sind wir berechtigt, 
diese vertragsgemäß zu nutzen und soweit notwendig auch an Dritte weiterzugeben. 
Sie stellen sicher, dass wir hierzu berechtigt sind bzw. informieren uns schriftlich über 
etwaige Bedenken oder Beschränkungen. 

 
Sie sind verpflichtet, uns von jeglichen Kosten und Ansprüchen auch nach 
Vertragsende freizustellen, die durch eine Inanspruchnahme durch Dritte entstehen, 
soweit die Inanspruchnahme nicht auf unserem Verschulden beruht. 

 



 
 

 
ILLERHAUS Marketing – Enzianstrasse 4a – 82319 Starnberg – Tel. 08151 / 7397 -000 

 
 www.illerhaus-marketing.com 

 
§ 6 Besondere Vereinbarungen mit Blick auf die Sicherheit 
 

Sie sind für das Tun und Unterlassen Ihrer Beschäftigten, der von Ihnen beauftragten 
Dienstleister und der Gäste verantwortlich, soweit wir nicht diese Personen zu einem 
rechtswidrigen Handeln oder Unterlassen rechtswidrig veranlasst haben. Im Übrigen 
gilt § 11 („Haftung“). 
 
Soweit Sie Dritte einladen oder teilnehmen lassen, sind Sie verpflichtet, dafür Sorge zu 
tragen, dass auch diese die hier genannten Vorgaben beachten und einhalten. 

 
 

§ 7  Eigentum, Schutz unserer Dokumente, Nutzungsrechte 
 
(1) Allgemeines: 

 
a. Von uns erstellte Unterlagen, Graphiken, Aufstellungen, Zeichnungen, Skizzen 

und andere Gegenstände verbleiben in unserem Eigentum und sind nach 
Vertragsende wieder an uns zurückzugeben, soweit der Eigentumsübergang nicht 
Vertragsgegenstand ist. 

 
b. Kommt nach Teilnahme an einer Präsentation oder nach Erstellung eines 

Konzeptes zwischen Ihnen und uns kein Vertrag zustande, so verbleiben alle 
Leistungen und Rechte ausschließlich bei uns. 

 
(2) Schutz unserer Dokumente und Ideen: 

 
Für alle von uns erstellten Veranstaltungskonzepte, Unterlagen, Graphiken, 
Aufstellungen, Zeichnungen und Skizzen (Werke) gilt die Anwendbarkeit des 
Urheberrechtsgesetzes als vereinbart auch dann, wenn einzelne Teile nicht kraft 
Gesetz geschützt sein sollten.  

 
 Außerdem gelten unsere Veranstaltungskonzepte, Vertragsunterlagen, 

Planungsunterlagen, Kalkulationsunterlagen, Checklisten, Adresslisten usw. als 
Geheimnis im Sinne des Geschäftsgeheimnisgesetzes. 

 
 Dies gilt auch über das Vertragsende hinaus. 
 
 Dieser Absatz 2 gilt aber dann nicht, soweit das Werk derart offenkundig allgemein-

üblich ist, dass ein Schutz aus diesem Absatz 2 Sie unverhältnismäßig beeinträchtigen 
würde. Sie sind darlegungspflichtig dafür, dass das Werk ganz oder teilweise 
offenkundig allgemein-üblich ist, wir sind dann beweispflichtig dafür, dass dies 
ausnahmsweise nicht der Fall ist. 

 
(3) Ihre Nutzungsrechte: 

 
a. Sie erwerben mit der vollständigen Bezahlung der fälligen Vergütung und Kosten 

die für den Vertragszweck erforderlichen Nutzungsrechte. Sie erwerben nur dann 
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ohne Bezahlung diese Nutzungsrechte, soweit im Verhältnis zum Vertragszweck 
bzw. Nutzungszeit eine spätere Fälligkeit vereinbart ist. Darüber hinausgehende 
Nutzungen bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung unter dem Vorbehalt 
einer zusätzlichen Vergütungspflicht. 

 
b. Wir sorgen im Rahmen ihres Auftrages nur für die Lizenzierung der für den Auftrag 

notwendigen Rechte Dritter (z.B. Lizenz für die Aufführung bei einer beauftragten 
Musikaufführung). Soweit Sie fremde Werke bzw. Rechte darüber hinaus nutzen 
möchten, sind Sie selbst für die Beschaffung der dafür notwendigen Rechte 
verantwortlich (z.B. Aufzeichnung der Aufführung auf Video und Upload des 
Videos im Internet). 

 
c. Wiederholte Nutzungen durch Sie ohne ebenso wiederholten vergüteten Auftrag 

an uns lösen eine entsprechende Vergütungspflicht aus, soweit die Wiederholung 
nicht bereits Gegenstand des ersten Auftrages und/oder mit der bisherigen 
Vergütung bereits angemessen abgegolten ist. 

 
d. Dies gilt auch über das Vertragsende hinaus. 

 
 

§ 8 Vertraulichkeit / Geheimnisschutz  
 
(1) Allgemeines: 

 
Sie und wir vereinbaren über Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse gegenseitig 
absolutes Stillschweigen auch über das Vertragsende hinaus. 

 
Als Betriebs- und Geschäftsgeheimnisse werden alle auf ein Unternehmen bezogene 
Tatsachen, Umstände und Vorgänge verstanden, die nicht offenkundig, sondern nur 
einem begrenzten Personenkreis zugänglich sind und an deren Nichtverbreitung der 
Rechtsträger ein berechtigtes Interesse hat und die als Betriebs- und 
Geschäftsgeheimnis bezeichnet sind.  
 
Sie und wir sind jederzeit berechtigt, auch nach Vertragsschluss über einzelne 
Informationen eine eigenständige Vertraulichkeitsvereinbarung zu schließen, die die 
Rechte des Informationsgebers angemessen und unter Wahrung der hier vereinbarten 
Rechte und Pflichten wahrt. 

 
(2) Weitergabe der Pflichten an Dritte: 

 
Sie und wir sind verpflichtet, diese Geheimhaltungspflicht auch unseren Beschäftigten, 
Kooperationspartnern, Mitgesellschaftern und/oder Mitgeschäftsführern aufzuerlegen.  

 
(3) Vorgehen nach Vertragsende: 

 
Nach Vertragsende werden wir die von Ihnen erhaltenen Informationen, Unterlagen 
und Arbeitsergebnisse löschen, vernichten oder zumindest den Zugang für Personen, 
die nicht notwendigerweise Zugriff darauf erhalten müssen, sperren. Dies gilt nicht für 
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Informationen, Unterlagen und Arbeitsergebnisse, die wir aufgrund gesetzlicher 
Pflichten aufbewahren müssen (z.B. aufgrund steuerrechtlicher 
Aufbewahrungspflichten) oder aufgrund vertragsrechtlicher Nachweismöglichkeiten in 
angemessenen Umfang aufbewahren möchten (z.B. um einen Nachweis über getätigte 
Leistungen erbringen zu können). Sie können Auskunft über die aufbewahrten 
Informationen, Unterlagen und Arbeitsergebnisse verlangen. Ist der Grund der 
Aufbewahrung weggefallen, werden wir die Löschung bzw. Vernichtung unverzüglich 
vornehmen. 

 
Diese Pflichten gelten umgekehrt auch für Sie. 

 
 
 § 9 Aufnahmerechte, Referenznennung 
 

(1) Aufnahmerechte: 
 
Wir sind berechtigt, auf der Veranstaltung unter Beachtung der Persönlichkeitsrechte 
der Gäste und Rechte Dritter selbst Foto- und/oder Videoaufnahmen zu fertigen und 
diese zu Referenz- und eigenen werblichen Zwecken zu verwenden, sofern Sie dies 
nicht zuvor aus wichtigem Grund ausdrücklich ablehnen. In jedem Fall sind wir 
berechtigt, Aufnahmen zu Dokumentations- und Beweiszwecken zu fertigen. 
 

(2) Referenzen: 
 
Wir sind berechtigt, Ihren Namen und Ihre Veranstaltung als Referenz in 
angemessenen Umfang zu Werbezwecken zu nennen. 

 
 
§ 10  Datenschutz 

 
(1) Ihre Beschäftigten: Nutzung der Daten / Weitergabe unserer 

Datenschutzinformationen: 
 
Sie sind verpflichtet, die Datenschutzinformationen, die wir Ihnen als Vertragspartner 
mitteilen, auch an Ihre verantwortlichen Personen und Ansprechpartner 
weiterzugeben, damit diese auch über die bei uns im Zusammenhang mit dem 
Vertrag erfolgenden Datenverarbeitungsvorgänge und Datenschutzmaßnahmen 
informiert werden. 

 
(2) Weitere datenschutzrechtlich relevante Vereinbarungen: 

 
Soweit notwendig, werden Sie und wir auch noch nach Vertragsschluss entsprechende 
datenschutzrechtliche Vereinbarungen schließen, die auf der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) beruhen (z.B. 
einen Vertrag über die gemeinsame Verantwortlichkeit gemäß Art. 26 DSGVO oder 
einen Auftragsverarbeitungsvertrag gemäß Art. 28 DSGVO). 
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§ 11 Haftung  
 
(1) Pflichtverletzungen, die zu Sach- oder Vermögensschäden führen: 

 
Bei nur leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung auf den 
nach der Art des Vertrages vorhersehbaren, vertragstypischen Durchschnittsschaden.  
 
Wir haften bei nur leicht fahrlässiger Verletzung unwesentlicher Vertragspflichten nicht. 
„Unwesentlich“ sind solche Pflichten, deren Erfüllung den Vertrag nicht prägen und auf 
die Sie nicht vertrauen dürfen. 
 
Mittelbare Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln des 
Vertragsgegenstandes sind, sind nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung des Vertragsgegenstandes typischerweise zu 
erwarten sind. 
 
Die Haftungsbeschränkungen dieses Absatz 1 gelten nicht bei grob fahrlässiger oder 
vorsätzlicher Pflichtverletzung. 

 
(2) Pflichtverletzungen, die zur Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit führen: 

 
Wir haften für jede Art von Fahrlässigkeit und Vorsatz bei der uns zurechenbaren 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit von Ihnen. 
 

(3) Gesetzlich zwingende Haftung: 
 
Die Haftungsbeschränkungen aus den Absatz 1 betreffen nicht Ihre Ansprüche aus 
Produkthaftung und aus gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen. 
 

(4) Erstreckung dieser Klausel auf Beschäftigte, Organe, Erfüllungsgehilfen u.a.: 
 
Die Haftungsausschlüsse und -beschränkungen aus den Absatz 1 gelten im gleichen 
Umfang zu Gunsten unserer Organe, unserer Beschäftigten und sonstigen 
Erfüllungsgehilfen und unseren Subunternehmern. 

 
 
§ 12 Höhere Gewalt 
 
(1) Höhere Gewalt im Verhältnis zwischen Ihnen und uns: 

 
Im Falle Höherer Gewalt, die zu einem Abbruch oder einer Unterbrechung des 
Vertrages oder einzelner vertragsgemäßer Leistungen führt, können wir von Ihnen die 
bis dahin angefallenen Kosten und erbrachten Leistungen und die von uns gegenüber 
unseren Nachunternehmern zu leistenden Zahlungen ersetzt bzw. vergütet verlangen. 

 
Soweit einvernehmlich oder gerichtlich festgestellt § 313 BGB zur Anwendung kommt 
oder kommen sollte, wird vereinbart, dass wir stets einen Anspruch auf die bis dahin 
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angefallenen Kosten und erbrachten Leistungen und die von uns gegenüber unseren 
Nachunternehmern zu leistenden Zahlungen haben. 

 
Soweit die vertraglich geschuldeten Leistungen nicht unmittelbar unmöglich geworden 
sind, sondern nur erschwert oder beeinträchtigt oder nahezu unmöglich erscheinen, 
d.h. bei Empfehlungen von Behörden, die Veranstaltung abzusagen oder abzubrechen, 
bei erhöhten Auflagen durch die Behörden oder Vorschriften und anderer solcher Fälle, 
gilt für unsere Vergütung § 648 BGB, gleich ob direkt oder in analoger Anwendung, 
soweit durch eine Stornierung gemäß den hier vereinbarten Stornierungsbedingungen 
nicht eine geringere Stornopauschale anfallen würde; in diesem Fall gilt die geringere 
Stornopauschale, soweit wir nicht die Berechnung des tatsächlichen Schadens wählen 
und dieser höher als die Pauschale sein sollte. 

 
(2) Maßgeblicher Zeitpunkt der Bewertung: 

 
Wenn Sie bei der Stornierung/Kündigung unseres Vertrages bzw. Absage der 
Veranstaltung als Grund die Sorge vor oder die Wahrscheinlichkeit des Eintritts 
Höherer Gewalt angeben, gilt folgendes: 
 
Als maßgeblicher Zeitpunkt der Bewertung, ob Höhere Gewalt vorliegt oder nicht, wird 
der vertragsgemäße Zeitpunkt der Veranstaltung vereinbart. Handelt es sich um einen 
Zeitraum von mehr als 1 Tag, so gilt die rechnerische Mitte dieses Zeitraums als 
maßgeblicher Zeitpunkt.  
 
Dies gilt also auch dann, wenn Sie vor dem Veranstaltungstermin die Veranstaltung 
aus Sorge vor einer Höheren Gewalt heraus absagen. Sie haben nachzuweisen, dass 
die Absage ausschließlich aufgrund der Möglichkeit der Höheren Gewalt erfolgt ist. 
 
Stellt sich dann zu diesem Zeitpunkt heraus, dass Höhere Gewalt vorliegt, gilt die 
Vereinbarung zur Höheren Gewalt. Stellt sich zu diesem Zeitpunkt hingegen heraus, 
dass keine Höhere Gewalt vorliegt, gilt die Vereinbarung bzgl. der 
Stornierung/Kündigung. 
 
In jedem Fall aber haben wir, insbesondere bis zur Klärung etwaiger Rechtsfragen, 
einen Anspruch auf Bezahlung aus Absatz 1. Eine dementsprechende Zahlung durch 
Sie gilt nicht als Verzicht auf etwaige andere Ansprüche gegen uns. Eine Annahme 
Ihrer Zahlung durch uns gilt nicht als Anerkennung der Höheren Gewalt und Verzicht 
auf etwaige darüber hinausgehenden Ansprüche gegen Sie. 

 
(3) Höhere Gewalt im Verhältnis zwischen uns und unserem Nachunternehmer: 

 
Kann sich einer unserer Nachunternehmer auf Höhere Gewalt berufen und führt dieser 
die im Nachunternehmerverhältnis geschuldete Leistung deshalb nicht aus, so werden 
auch wir von unserer Leistungspflicht Ihnen gegenüber frei; es gelten im Übrigen die 
Absätze 1 und 2. 
 
Wir werden uns um geeignete Ersatzleistungen bemühen, für deren Aufwand sich 
unsere Vergütung im Zweifel nach der vereinbarten Vergütung bemisst. 
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(4) „Pandemie-Klausel“: 

 
Es gilt als vereinbart, dass Ihre oder unsere Kenntnis bei Vertragsschluss über sich 
über einen gewissen Zeitraum anbahnende Pandemien/Epidemien/Seuchen die 
Höhere Gewalt, konkret die dafür notwendige Unvorhersehbarkeit im Sinne dieser 
vertraglichen Bestimmungen nicht ausschließt. Damit soll der für alle Vertragspartner 
bestehenden Unsicherheit über die Rechtslage wie im ersten Quartal 2020 im Rahmen 
der sich damals ausbreitenden COVID-19-Pandemie Rechnung getragen werden.  
 
Diese Bestimmung gilt aber nur für Pandemien/Epidemien/Seuchen, die vergleichbar 
sind mit der COVID-19-Pandemie im Jahr 2020, d.h. auf einem neuartigen, 
unbekannten oder nicht mit einer Impfung oder Medikamenten wirksam zu heilenden 
Krankheitserreger beruhen. 
 

(5) Weitere Rechtsfolgen: 
 
Notwendige Tätigkeiten, die die Abwicklung und Beendigung des Auftrages bedingen, 
sind von Ihnen gesondert zu vergüten und zu bezahlen, im Zweifel gelten die für den 
eigentlichen Auftrag vereinbarten Vergütungssätze entsprechend. Dazu gehören auch 
die Kosten für anwaltliche oder sonstige fachmännische Beratung, die nicht bereits 
Gegenstand des Auftrages ist/war und die notwendig sind, den Auftrag fachgerecht 
abzuwickeln und zu beenden. 
 
Soweit Sie trotz Eintritt der Höheren Gewalt unsere Leistungen umfangreicher nutzen 
als gemäß Absatz 1 vergütet bzw. bezahlt (z.B. bei Eintritt der Höheren Gewalt ist ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk vollendet und wird trotz Höherer Gewalt von Ihnen 
verwertet), so haben wir einen Anspruch auf Vergütung und Kostenerstattung, die über 
die tatsächlich angefallenen Kosten und erbrachten Leistungen liegt und dem Umfang 
der von Ihnen tatsächlich genutzten Leistungen entspricht. 
 
Wir sind berechtigt, die Rückabwicklung um den Zeitraum auszusetzen, der für die 
Gesamtberechnung inkl. der Zusammenstellung und Klärung sämtlicher 
Kostenpositionen notwendig ist. Soweit weniger als 50% dieser Kostenpositionen noch 
zu klären sind, nehmen wir die Rückabwicklung bzgl. des anderen Teils vor. Für den 
Zeitraum dieser Aussetzung gilt auch die Verjährung als gehemmt. 
 
Sie haben einen Anspruch auf Auskunft über unsere Bemühungen bzgl. der 
Zusammenstellung und Klärung, die wir auch über eine Bestätigung bzw. einen Bericht 
eines Rechtsanwalts oder Wirtschaftsprüfers leisten können. 
 
 

§ 13 Nichtleistung eines Leistungsträgers 
 

(1) Leistungsfreiheit bei Nichtleistung durch Leistungsträger: 
 
Soweit außerhalb von Höherer Gewalt ein von uns zu verantwortender Leistungsträger 
eine geschuldete Leistung nicht oder nicht vollständig erfüllen kann („Nichtkönnen“, 



 
 

 
ILLERHAUS Marketing – Enzianstrasse 4a – 82319 Starnberg – Tel. 08151 / 7397 -000 

 
 www.illerhaus-marketing.com 

z.B. Überbuchung des Hotels) oder will („Nichtwollen“, z.B. aufgrund 
Sicherheitsbedenken) und wir nachweisen können,  
 
a. diesen Leistungsträger sorgfältig ausgewählt zu haben, 
b. die Nichtleistung des Leistungsträgers nicht schuldhaft zu vertreten zu haben, 

sowie 
c. im Falle des Nichtwollens dieses Nichtwollen objektiv begründbar bzw. vertretbar 

und für die Sicherheit der Gäste, Mitwirkenden und/oder Beschäftigte notwendig ist 
oder war, 

 
so werden wir von unserer Leistungspflicht Ihnen gegenüber frei, soweit wir Ihnen 
diese schulden. 
 

(2) Bemühen um Ersatzleistungen: 
 
Wir werden uns im Falle des Absatz 1 um geeignete Ersatzleistungen bemühen.  
 

(3) Finanzielle Rechtsfolgen: 
 
Unser Anspruch auf Vergütung und Kostenerstattung für dieses Bemühen und Ihr 
Anspruch auf Schadenersatz gegen uns richten sich nach den folgenden beiden 
Bestimmungen: 

 
a. Betrifft die Nichtleistung Ihren Risikobereich, so haben wir einen Anspruch auf 

Vergütung und Kostenerstattung. 
 
b. Betrifft die Nichtleistung unseren Risikobereich, so haben wir keinen Anspruch auf 

Vergütung und Kostenerstattung. Soweit wir weder fahrlässig noch schuldhaft 
gehandelt haben, ist Ihr Schadenersatzanspruch auf den Betrag begrenzt, den der 
Leistungsträger, Nachunternehmer oder ein Versicherungsträger leistet. Im 
Übrigen gilt § 11 („Haftung“). 

 
 
§ 14 Kündigung  
 
(1) Kündigung aus wichtigem Grund durch uns: 

 
Wir können den Auftrag kündigen, wenn uns die Zusammenarbeit mit Ihnen unter 
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
Fertigstellung der vereinbarten Leistung und/oder bis zur vereinbarten Beendigung 
nicht zugemutet werden kann (Kündigung aus wichtigem Grund). Ein solcher Grund 
liegt z.B. vor, wenn: 
 
a. eine fällige Zahlung von Ihnen bei uns nicht rechtzeitig bei uns eingegangen ist, 

soweit unsere Kündigung nicht zu einem Ausschluss oder einer Beeinträchtigung 
des Insolvenzverwalterwahlrecht gemäß § 103 InsO führt, 
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b. Zahlungsverzug von Ihnen nach Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren 
und nach Insolvenzeröffnung eintritt, 

c. sich Umstände ergeben, die für uns bei Vertragsschluss unbekannt waren und die 
die Sicherheit der Veranstaltung, der Gäste, Mitwirkenden oder Beschäftigten 
gefährden und wir bei Kenntnis dieser Umstände den Vertrag nicht oder nicht zu 
diesen Konditionen geschlossen hätten oder wenn nur durch eine Kündigung die 
Gesundheit oder die Unversehrtheit eines Dritten gewährleistet bleibt, 

d. Mängel, die wir nicht zu vertreten haben, festgestellt werden, die die Gesundheit 
oder das Leben eines Dritten gefährden könnten, oder Mängel festgestellt werden, 
die wir zu vertreten haben, soweit nur durch eine Kündigung die Gesundheit oder 
die Unversehrtheit eines Dritten gewährleistet bleibt, 

e. eine zuständige Behörde oder ein Gericht die Durchführung der Veranstaltung 
untersagt. 

 
(2) Kündigung aus wichtigem Grund durch Sie: 

 
Sie können den Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen, wenn Ihnen 
unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und unter Abwägung der 
beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zur 
Fertigstellung des Werks und/oder bis zur vereinbarten Beendigung nicht zugemutet 
werden kann. 
 
Im Übrigen ist eine Kündigung ausgeschlossen. 
 

(3) Vergütungsanspruch nach einer Kündigung: 
 
a. Kündigen wir aus wichtigem Grund, behalten wir unseren in Bezug auf dienst- und 

werkvertragliche Leistungen unseren Anspruch auf Vergütung und Kosten, soweit 
diese Kosten tatsächlich angefallen sind, und in Bezug auf die Miete auf den 
Mietpreis, soweit wir keine Kosten erspart haben. 

 
b. Kündigen Sie aus wichtigem Grund, so haben wir nur einen Anspruch auf die 

Vergütung, die auf den bis zur Kündigung erbrachten Teil unserer Leistung entfällt. 
 

 
§ 15 Stornierung durch Sie 

 
(1) Allgemeines: 

 
Soweit Sie den Vertrag aus einem Grund aufheben möchten, den wir nicht zu vertreten 
haben und der nicht auf Höherer Gewalt beruht (Stornierung), so ist dies grundsätzlich 
möglich; Sie müssen uns das aber unbedingt schriftlich und ausdrücklich mitteilen.  
 
In diesem Fall können wir angesichts der Tatsache, dass wir erfahrungsgemäß bei 
Absagen nicht immer Möglichkeiten haben, unsere Leistungen anderweitig zu nutzen 
bzw. Mitarbeiter anderweitig einzusetzen, Kosten und Gebühren usw. nach folgender 
Maßgabe geltend machen, soweit wir mit Ihnen nichts Abweichendes vereinbaren. 
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Der maßgebliche Zeitpunkt für die Bemessung der Pauschalen ist der Eingang Ihrer 
Stornierung bei uns. 

 
Auf die Bestimmung zum maßgeblichen Zeitpunkt für die Bewertung zwischen 
Stornierung und Höherer Gewalt wird auf den entsprechenden Absatz in der Höheren 
Gewalt-Klausel (§ 12 Absatz 2) verwiesen. 

 
(2) Unser Wahlrecht bei Stornierung: 

 
Wir können wahlweise die konkret vereinbarten Preise abzüglich ersparter 
Aufwendungen geltend machen oder unsere Kosten und unseren entgangenen 
Gewinn mit einer Pauschale abrechnen. In diesem Fall gelten dann die nachstehenden 
Pauschalen. 
 
Wählen wir die Pauschale, bleibt Ihnen die Möglichkeit, nachzuweisen, dass uns kein 
Schaden oder ein geringerer Schaden entstanden ist. In diesem Fall müssen Sie dann 
nur diesen geringeren Betrag anstelle der Pauschale erstatten. 

 
a. Bei einer Stornierung bis 100 Tage vor dem Veranstaltungs-/Reisedatum 50 % der 

vereinbarten Vergütung, 
b. Bei einer Vertragsaufhebung bis 60 Tage vor dem Veranstaltungs-/Reisedatum 70 

% der vereinbarten Vergütung, 
c. Bei einer Vertragsaufhebung bis 30 Tage vor dem Veranstaltungs-/Reisedatum 90 

% der vereinbarten Vergütung. 
 
Wählen wir die konkrete Berechnung der Vergütung behalten wir unseren Anspruch 
auf die Vergütung. Wir müssen uns aber dasjenige anrechnen lassen, was wir infolge 
der Beendigung des Vertrags an Aufwendungen ersparen oder durch anderweitige 
Verwendung unserer Arbeitskraft erwerben oder zu erwerben böswillig unterlassen. Es 
wird widerleglich vermutet, dass uns 10% der auf den noch nicht erbrachten Teil der 
vereinbarten Leistungen entfallenden vereinbarten Vergütung zusteht. 

 
In allen Fällen müssen Sie die Kosten von Dritten erstatten (z.B. in Erwartung der 
Durchführung der Veranstaltung zugemietete Licht- oder Tontechnik, angefordertes 
fremdes Personal, bestelltes Catering usw.), die durch diese Dritten bei uns oder direkt 
bei Ihnen geltend gemacht werden, soweit diese Leistungen nicht in unser vereinbartes 
Honorar und in die Pauschalen eingepreist sind, wofür wir beweispflichtig sind. 
 
Wir können das Wahlrecht so lange ausüben, bis eine Einigung oder rechtskräftige 
gerichtliche Entscheidung über die Abwicklung erfolgt ist. Das bedeutet auch, dass wir 
die Wahl „Pauschale“ ändern können in die Wahl „konkrete Berechnung“, solange über 
die Pauschale keine Einigung erzielt wird oder rechtskräftige gerichtliche Entscheidung 
ergeht, ebenso umgekehrt. 

 
(3) Weitere Rechtsfolgen: 

 
Notwendige Tätigkeiten, die die Abwicklung und Beendigung des Auftrages bedingen, 
sind von Ihnen gesondert zu vergüten und zu bezahlen, im Zweifel gelten die für den 
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eigentlichen Auftrag vereinbarten Vergütungssätze entsprechend. Dazu gehören auch 
die Kosten für anwaltliche oder sonstige fachmännische Beratung, die nicht bereits 
Gegenstand des Auftrages ist/war und die notwendig sind, den Auftrag fachgerecht 
abzuwickeln und zu beenden. 
 
Soweit Sie nach der Stornierung unsere Leistungen umfangreicher nutzen als gemäß 
dieser Stornovereinbarung vergütet bzw. bezahlt (z.B. bei Stornierung ist ein 
urheberrechtlich geschütztes Werk vollendet und wird trotz Höherer Gewalt von Ihnen 
verwertet), so haben wir einen Anspruch auf Vergütung und Kostenerstattung, die über 
die tatsächlich angefallenen Kosten und erbrachten Leistungen liegt und dem Umfang 
der von Ihnen tatsächlich genutzten Leistungen entspricht. 

 

§ 16 Verschiebung der Veranstaltung durch den Auftraggeber 

Verschiebt der Auftraggeber den ursprünglich vereinbarten Termin der Veranstaltung, 
bleiben alle bis zum Zeitpunkt der Verschiebung erbrachten Leistungen sowie 
entstandenen Kosten durch den Auftraggeber vollständig zu vergüten. 

Für Leistungen, die für den Ersatztermin erbracht werden, gilt ebenfalls die 
vereinbarte Vergütung. 

Der Auftragnehmer ist berechtigt, in angemessenem Umfang zusätzliche Kosten, die 
durch die Verschiebung entstehen (z. B. Mehraufwand für Personal, Logistik oder 
Material), gesondert in Rechnung zu stellen. 

Der Auftraggeber erkennt an, dass eine Verschiebung des ursprünglichen Termins 
mit zusätzlichen Kosten verbunden sein kann und verpflichtet sich, diese Kosten zu 
tragen. 

 
§ 17 Schlussbestimmungen  
 
(1) Zurückbehaltung: 

 
Sie sind nicht berechtigt, gegen uns ein Zurückbehaltungsrecht wegen eines anderen, 
nicht aus diesem Vertragsverhältnis stammenden Anspruchs, auszuüben.  

 
(2) Aufrechnung: 

 
Ein Aufrechnungsrecht gegen uns steht Ihnen nur zu, soweit es auf dem gleichen 
Vertragsverhältnis beruht. Sie sind zur Wahrung allseitiger Interessen verpflichtet, bei 
einer von Ihnen behaupteten Aufrechnungslage die fällige Vergütung und Kosten auf 
ein Treuhandkonto einzuzahlen. Der Treuhänder ist zu verpflichten, bei rechtskräftig 
festgestelltem oder anerkanntem Wegfall der Aufrechnungslage die verwalteten 
Zahlungen in Höhe der fälligen Beträge an uns auszuzahlen, und bei rechtskräftiger 
oder anerkannter Feststellung der Aufrechnungslage an Sie zurückzuzahlen. 
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Derjenige, der die treuhänderische Verwaltung verursacht hat, trägt die Kosten der 
Treuhand. Zusätzliche Zinsen durch den Verzug kann der jeweils empfangsberechtigte 
Vertragspartner vom anderen nicht verlangen. Soweit keine Einzahlung auf die 
Treuhand vorgenommen wird, wird vermutet, dass auch keine zulässige 
Aufrechnungslage besteht, solange wir den der Aufrechnung zugrundeliegenden 
Anspruch nicht anerkannt haben oder er rechtkräftig festgestellt ist. 

 
(3) Abtretung: 

 
Sie dürfen Ansprüche aus dem Vertragsverhältnis mit uns nur mit unserer vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung an Dritte abtreten. 

 
(4) Gerichtsstand: 

 
Gerichtsstand für alle Ansprüche aus dem Verhältnis mit Ihnen ist unser Geschäftssitz. 
Wir sind dann auch berechtigt, den Gerichtsstand an Ihrem Geschäftssitz zu wählen.  

 
(5) Rechtswahl: 

 
Es gilt deutsches Recht. 
 

(6) Sprachwahl: 
 

Sollten diese Allgemeinen Bedingungen neben der deutschen Sprache in eine andere 
Sprache übersetzt sein, hat im Zweifel die deutsche Sprachversion Vorrang. 
 

(7) Geltungserhaltung der AGB bzw. einzelner Klauseln: 
 
Sie und wir sind verpflichtet, dann, wenn einzelne oder mehrere Regelungen aus 
anderen Gründen als den Bestimmungen betreffend das Recht der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nach §§ 305 bis 310 BGB unwirksam/nichtig/undurchführbar 
sind oder eine ausfüllungsbedürftige Regelungslücke entsteht, durch eine wirksame 
Regelung ersetzen bzw. die Lücke ausfüllen, die in ihrem rechtlichen und wirtschaften 
Gehalt der unwirksamen/nichtigen/undurchführbaren Regelung und dem 
Vertragszweck entspricht.  
 
§ 139 BGB (Teilnichtigkeit) wird ausgeschlossen.  
 
Beruht die Unwirksamkeit einer Regelung auf einem in ihr festgelegten Maß der 
Leistung oder der Zeit (Termin oder Frist), so ist diese Regelung mit einem dem 
ursprünglichen Maß am nächsten kommenden rechtlich zulässigen Maß zu 
vereinbaren. 

 

 

 


